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beitstage dusserten sich die Teilnehmer positiv tiber
den &dussern Rahmen des Kurses (Riumlichkeiten,
Vorbereitung, Unterlagen, Essen) und die Arbeits-
weise und den grossen Einsatz der Verantwortlichen
dieses Kurses. Mit Befriedigung wurde festgestellt,
dass ein fruchtbares Gesprach und ein fiir alle Be-
teiligten wertvoller Gedankenaustausch entstanden
ist. Viele schéatzten ferner den guten thematischen
und fachlichen Aufbau des Kurses und die Moglich-
keit, sich sehr aktiv am Kursgeschehen beteiligen zu
konnen. Es wurde erkannt, dass dieser Kurs zum
selbstkritischen Reflektieren und Beurteilen unseres
beruflichen Wirkens sehr viel beitragen kann.

Das Fehlen eines Gruppenberaters in jeder Gruppe
und die Tatsache, dass manchmal die Aufgaben-
stellung fir die Gruppenarbeit zuwenig klar um-
rissen schien, wurde dagegen eher negativ emp-
funden. Es wurde ferner von einzelnen Kursteil-
nehmern bemangelt, dass keine klare Zielsetzung des
Kurses vorlag und dass die im Kurs behandelte
Theorie nicht vor Beginn des jeweiligen Kursblockes
in schriftlicher Form zugestellt wurde. Man hitte es
teilweise auch begriisst, wenn etwas weniger Stoff
behandelt worden wire, dafiir das Ausgewahlte aber

noch intensiver und fundierter. Abschliessend for-
derten die Kursteilnehmer Einsicht in die Kursab-
rechnung, weil man sich trotz des positiven Gesamt-
eindrucks des Kurses doch nicht recht vorstellen
konnte, wieso dieser auf Fr. 800.— pro Teilnehmer
zu stehen kommen soll. Ein Vertreter des VSA ver-
sprach, diese Angelegenheit abzuklidren und die
Kursteilnehmer dann zu informieren. Im Beisein
von Herrn Firsorgeinspektor Pfarrer Tschanz,
Herrn Direktor Wehrli von der Frauenschule Bern
und Herrn Bitterlin vom Filirsorgeinspektorat
schloss H. Wittwer den Kurs mit dem Dank an alle
Referenten und Kursteilnehmer.

Ich mochte abschliessend im Namen der Kursteil-
nehmer allen, die diesen Kurs in Bern ermdoglichten
und bei der Organisation und Durchfiihrung mithal-
fen, recht herzlich danken.

Adresse des Verfassers: :
Fred Dietrich, Sozialarbeiter, Schloss Erlach

Dem Wunsch der Teilnehmer nach Publikation der
Kursabrechnung wird der VSA (im April 1976)
nachkommen. Red.

Revidierte Verordnung iiber Beitrige
an Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten

Dass die Sparwelle des Bundes vor der Subventions-
praxis des Eidgendssischen Justiz- und Polizeidepar-
tementes gegeniiber den Strafvollzugs- und Erzie-
hungsanstalten nicht Halt machen wiirde, war vor-
auszusehen. Wir drucken im Nachfolgenden die
revidierte Bundesritliche Verordnung und die da-
zugehorige des Eidgendssischen Justiz- und Polizei-
departementes ab. Die beiden Verordnungen treten
am 1. Januar 1976 in Kraft. Worin die Aenderungen
bestehen und was sie der Bundeskasse einbringen,
geht aus dem ebenfalls teilweise abgedruckten An-
trag des EJPD an den Bundesrat hervor. Die betrof-
fenen Heime werden von den kantonalen Verbin-
dungsstellen noch direkt informiert.

Bei allem Bedauern iiber die eingetretene Entwick-
lung stellen wir mit Genugtuung fest, dass die
Strukturprdmien, die einen Ansatz zu einer schwei-
zerischen Heimentwicklungspolitik darstellen, nur
modifiziert wurden und nicht dem Rotstift der Fi-
nanzgewaltigen ganz zum Opfer gefallem sind. Red.

Aus dem Antrag der EJPD an den Bundesrat

1. Anlass zur vorliegenden Revision der Verordnung
des Bundesrates tiber Beitrage an Strafvollzugs- und

382

Erziehungsanstalten gab das Begehren der Eidge-
ndssischen Finanzverwaltung, im Rahmen ihrer Be-
strebungen zur Verminderung der Bundesbeitrige
seien die in der ergidnzenden Verordnung des Eid-
genossischen Justiz- und Polizeidepartementes vom
14. Februar 1973 geregelten Prédmien vollstdndig
aufzuheben. Damit wéaren im Jahre 1976 bei den
Betriebsbeitriagen effektive Einsparungen von 6,5
Mio. Franken erzielt worden, oder 4,5 Mio. Franken
gegeniliber dem Budget 1976.

Da durch eine Streichung der Prédmien eines der
wichtigsten  Steuerungsinstrumente dahinfallen
wiirde und sich dadurch gerade bei jenen Heimen,
welche fiir den Vollzug jugendstrafrechtlicher Mass-
nahmen von grosster Bedeutung sind, nicht mehr
verantwortbare Versorgungsliicken ergeben miuss-
ten, konnte das Eidgendssische Justiz- und Polizei-
departement diesem Begehren nicht entsprechen.
Dagegen konnte es sich mit der Eidgenossischen
Finanzverwaltung auf die nachstehende Losung
einigen.

2. Die Departementsverordnung wird mit gleichem
Datum wie die Bundesratsverordnung in der Weise
revidiert, dass durch die Aufhebung bestimmter
Préamienpositionen die Pramien um durchschnitt-



lich etwas weniger als 50 Prozent reduziert werden.
Dadurch ergeben sich 1976 effektive Einsparungen
von 3,2 Mio. Franken oder 1,2 Mio. Franken gegen-
tiber dem Budget 1976. Gleichzeitig wird festgehal-
ten, dass eine weitere Reduktion der Restprdmie aus
Budgetgriinden nicht mehr moglich sein wird.

3. Weitere Einsparungen sollen durch Revision der
Bundesratsverordnung erzielt werden:

In Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b wurde festgehal-
ten, dass in Zukunft die Anerkennung der Beitrags-
berechtigung auf jene Heime beschrinkt werden
soll, welche in Uberwiegendem Umfang strafrecht-
lich eingewiesene oder erziehungsschwierige oder
aufgrund ihrer Personlichkeitsentwicklung erheb-
lich gefihrdete Kinder und Jugendliche betreuen.
Damit werden jene Heime, welche iiberwiegend
reine Sozialfdlle beherbergen, von der Subventio-
nierung ausgeschlossen. Neben finanziellen und ad-
ministrativen Erleichterungen bewirkt diese Ande-
rung eine bessere Aufgabenverteilung zwischen
Bund und Kantonen, indem die weniger aufwendi-
gen Heime flir Sozialfdlle gidnzlich den Kantonen
Uiberlassen bleiben. Unter Ziffer II Absatz 3 wird
fiir bereits anerkannte Heime eine Uebergangsrege-
lung vorgesehen. Die finanziellen Auswirkungen der
Aenderung werden sich deshalb erst im Jahre 1978,
nach Ablauf der Uebergangsregelung, voll nieder-
schlagen und sind im jetzigen Zeitpunkt nicht ge-
nau zu beziffern. Ab 1976 ist jedoch mit effektiven
Einsparungen von rund einer Million Franken pro
Jahr zu rechnen, im Jahre 1978 ferner mit einer zu-
sdtzlichen Einsparung von 3 bis 4 Millionen Fran-
ken.

In Artikel 9 Absatz 2 und 3 werden die Bemessungs-
grundsétze der Beitrdge so verdndert, dass in An-
gleichung zum StGB nur noch die Aufenthaltstage
von mindestens 7jdhrigen Kindern (geltende Ver-
ordnung: 4jdhrigen) anrechenbar sind, und dass ein
Beitrag vollig entfillt, wenn nicht mindestens 10
Prozent der Aufenthaltstage (geltende Verordnung:
5 Prozent) anrechenbar sind. Damit werden nicht
nur Einsparungen von rund 0,1 Mio. Franken er-
zielt, sondern auch administrative Erleichterungen,
indem einige Heime, welche bisher unbedeutende
Beitriage erhalten haben, nicht mehr beitragsberech-
tigt sind.

4. Die Revision der Verordnung wurde im tibrigen
bentitzt, um in Artikel 5 Absatz 2 und 3 klarzustel-
len, dass die Anerkennung zu entziehen ist, falls die
Anerkennungsvoraussetzungen nicht mehr vorlie-
gen, und dass Aenderungen der fiir die Anerkennung
massgeblich gewesenen tatsdchlichen oder recht-
lichen Verhiltnisse der zustdndigen Behorde sofort
mitzuteilen sind.

Ebenso wurden einige Aenderungen bei den Baubei-
trdgen vorgenommen. In Artikel 2 Absatz 2 wurde
der Umfang der nicht als Baukosten geltenden Auf-
wendungen prézisiert und erweitert. Insbesondere
sollen Aufwendungen nicht mehr beitragsberechtigt
sein, falls sie 10000 Franken nicht tibersteigen.

Diese Aenderung bewirkt zwar nur unwesentliche
Einsparungen, hat aber zur Folge, dass administra-
tive Umtriebe fiir wenig wirkungsvolle Beitrdge in
Zukunft vermieden werden konnen. Andererseits
wurde in Artikel 9 Absatz 2 festgehalten, dass bei
der Beitragsberechnung (fiir Betriebs- und Baubei-
trage) jene Zoglinge ausser Betracht fallen, deren
Verhaltensstorungen zu Beitrdgen der Invaliden-
versicherung berechtigen. Damit werden bei den
Baubeitrdgen jene Minderjdhrigen anrechenbar,
welche zwar IV-berechtigt sind, fiir welche die In-
validenversicherung jedoch keinen Baubeitrag ge-
wiahren kann. Mit dieser Schliessung der Subven-
tionslicke zur Invalidenversicherung wird einer
Forderung der Geschiftspriiffungskommission des
Stidnderates (Bericht iiber die Verhandlungen vom
27, und 28. Méirz 1973) nachgekommen, welche auch
in den Postulaten Haller/Eggenberger (N 14.3.1972)
und Hofer-Flawil (N 25.6.1973) erhoben wurde. Dar-
aus ergeben sich unbedeutende Mehraufwendungen
bei den Baubeitrédgen, welche sich im Durchschnitt
mehrerer Jahre mit den Minderaufwendungen auf-
grund der Aenderung von Artikel 2 Absatz 2 unge-
fahr aufheben werden.

5. Die beiden Entwiirfe zur Revision der Bundesrats-
und Departementsverordnung wurden der Eidgenos-
sischen Finanzverwaltung vorgelegt und von ihr ge-
nehmigt.

Verordnung (1)
iiber Beitrige an Strafvollzugs-
und Erziehungsanstalten

(Vom 19. November 1975)

Das Eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement,
gestlitzt auf die Artikel 7 und 17 der Verordnung vom
14. Februar 1973 (SR 341.1) liber Beitrdge an Strafvoll-
zugs- und Erziehungsanstalten,

im Einvernehmen mit dem Eidgenésisschen Finanz- und
Zolldepartement,

verordnet:

Art. 1

Arbeitserziehungsanstalten und Anstalten fiir Kinder
und Jugendliche haben, unter Vorbehalt der Kiirzung
nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung vom 14. Fe-
bruar 1973 (SR 341.1) tber Beitrdge an Strafvollzugs-
und Erziehungsanstalten, fiir bestimmte besonders wert-
volle Einrichtungen und Vorkehren Anspruch auf eine
Préamie.
Art. 2

Im Jahr
Fr.

Die Préamien betragen:

1. Erziehungsstruktur und Therapie:

1.1 Fir Praxisberatung oder Personaltraining
durch eine externe, dazu ausgebildete bzw.
tfahige Person, mindestens einmal monat-
lich

1.2 Fir Einzelpsychotherapie,

4000.—
einschliesslich

Anamnese und therapeutisches Gespréach,
durch dazu ausgebildeten Psychiater, Psy-
chotherapeuten oder Psychologen, je Kon-
sultation 25 Franken, jedoch hochstens je

Zogling 1200.—
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1.3 Fir anstaltseigene, systematisch geordnete
und monatlich nachgefiihrte Beobach-

tungsakten iiber jeden Zogling, je Zogling 100.—

2. Interne und externe Ausbildung:

2.1 Fir Schulklassen bis zu 12 Schiilern:

Je Klasse 3000.—

2.2 Fir Schulklassen von 12 bis 20 Schiilern:
Je Klasse

2.3 Fir die interne Berufsbildung je Lehr-
oder Anlehrplatz und fiir die externe Be-
rufsbildung je Lehrling oder Anlehrling

2000.—

300.—

3. Soziale Hilfen:

3.1 Filr gezielte erzieherische oder milieu-
therapeutische Elternberatung durch an-
staltseigenes Personal mit erzieherisch
oder therapeutisch erheblicher Intensitét

und Héufigkeit je Zogling 100.—

3.2 Fir anstaltseigene nachgehende Betreuung
der Zoglinge mit erzieherisch und thera-
peutisch erheblicher Intensitdt und H&u-

figkeit je Zogling 100.—

Art. 3

Die Verordnung (1) vom 14. Februar 1973 (AS 1973 395)
tber Beitrdage an Strafvollzugs- und Erziehungsanstal-
ten wird aufgehoben.

Art. 4

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1976 in Kraft.

Verordnung iiber Beitrige
an Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten

Aenderung vom 19. November 1975

Der Schweizerische Bundesrat verordnet:

E

Die Verordnung vom 14. Februar 1973 (SR 341.1) uber
Bundesbeitrige an Strafvollzugs- und Erziehungsan-
stalten wird wie folgt gedndert:

Art. 2 Abs. 2
2 Nicht als Baukosten gelten:
a) Baunebenkosten;
b) Kosten fiir Unterhaltsarbeiten;

c) Kosten fiir den Ersatz von Betriebseinrichtungen,
Mobiliar und Ausstattung;

d) Kosten im Sinne von Absatz 1, soweit sie den Betrag
von 10 000 Franken nicht tibersteigen;

e) geschaftsmaissig nicht begriindete Entgelte.

Art. 5
Allgemeine Voraussetzungen
1 Die Anerkennung als beitragsberechtigt setzt voraus:

a) bei jeder Anstalt und Bildungsstéitte eine den Be-
diirfnissen entsprechende besondere Zielsetzung und
einen Bestand an ausgebildetem Personal und an be-
trieblichen Einrichtungen, der die Erfiillung ihrer
Aufgabe gewéhrleistet;

b) bei Anstalten fiir Kinder und Jugendliche die Ver-
pflichtung, in Anwendung des Strafgesetzbuches (SR
311.0) eingewiesene Zobglinge aufzunehmen und die
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tatsachliche Aufnahme solcher oder erziehungs-
schwieriger oder aufgrund ihrer Personlichkeits-
entwicklung erheblich gefdhrdeter Zoglinge in tiber-
wiegendem Umfang;

c) bei privaten Anstalten und Bildungsstitten die Ge-
meinntitzigkeit ihres Tragers;

d) bei privaten Anstalten und Bildungsstitten in der
Regel einen angemessenen Beitrag der offentlichen
Hand ausser dem Bund, insbesondere des Sitzkan-
tons, soweit nicht die &ffentliche Hand kostendek-
kende oder tiberdurchschnittlich hohe Kostgelder
erbringt;

e) bei Anstalten die Fiihrung einer Buchhaltung nach
dem Musterkontenplan der Eidgenossischen Justizab-
teilung, soweit vom Departement nicht etwas ande-
res verfligt wird.

2 Entfallen Voraussetzungen im Sinne von Absatz 1, so
ist die Anerkennung zu entziehen.

3 Jede Aenderung in den tatsdchlichen oder rechtlichen
Verhéltnissen, die fiir die Anerkennung massgeblich wa-
ren, ist der zustédndigen Behorde sofort mitzuteilen.

Art. 9 Abs. 2 und 3

2 Die Beitrdge zugunsten anerkannter Anstalten fir
Kinder und Jugendliche berechnen sich nach der An-
zahl der Aufenthaltstage der Zoglinge im Sinne von
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b, die das siebente Alters-
jahr zurlickgelegt haben; ausser Betracht fallen Zog-
linge, deren Verhaltensstorungen zu Beitrdgen der In-
validenversicherung berechtigen.

3 Erreichen die Aufenthaltstage der nach Absatz 2 fir
die Beitragsberechtigung massgeblichen Zoglinge nicht
10 Prozent aller Aufenthaltstage, so f&llt ein Beitrag
ausser Betracht.

II

1 Diese Aenderung tritt am 1. Januar 1976 in Kraft.

2 Artikel 2 Absatz 2 findet auf die in diesem Zeitpunkt
hangigen Gesuche keine Anwendung.

3 Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b findet auf die in die-
sem Zeitpunkt anerkannten Anstalten ab 1. Januar 1978
Anwendung.

Wir wiinschen unsern
Lesern
Jrohe Weihnachten
und ein

gesegnetes Neues Jahr/

Redaktion




	Revidierte Verordnung über Beiträge an Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten

